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Abstract

Randompolice stops inGermany in so-called ‘dangerous areas’ are characterized
by a performance of violence. They target a variety of offenses, the majority of
whichare so-calledvictimless crimes.Officers select individuals for these controls
based on a combination of different characteristics that portray them as deviant
and, therefore, as the police's counterpart. Since the control is not prompted by a
specific punishable behavior, its aim is less about regulating a particular offense
and more about degrading a specific social identity. The officers aim to let the
affected individualsknowtheyarebeingwatchedbypoliceofficers,displace them,
demonstrate their presence to them (and to citizens), and exert discipline.
Throughout the control, they employ various performative practices, including
giving instructions and imperatives, issuing threats and provocations, intruding
into private territories (i.e., conducting searches), wearing uniforms and equip-
ment, aswell as usingphysical force.
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„Denn zurGewalt imprägnantenSinnedesWorteswird einewie immerwirksa-
meUrsache erst dann,wenn sie in sittlicheVerhältnisse eingreift. Die Sphäre dieser
VerhältnissewirddurchdieBegriffeRechtundGerechtigkeit bezeichnet“ leitetWal-
ter Benjamin seinen Aufsatz Zur Kritik der Gewalt ein (2007, 87). Der Begriff der
Gewalt umfasst im Deutschen, Benjamin folgend, zweierlei: die Ggeogeewalt im
Sinn der rechtsetzenden und rechtserhaltendenGewalt, die staatliche Institutionen
monopolisieren,unddieGewalt immoralischenSinn,alseinesolche,welchedieGe-
rechtigkeit entweder verletzt oderwiederherstellt. ImBegriff der Sittlichkeit, also in
den „sittlichenVerhältnissen“, sindbzw.wärenprospektivbeideMomenteaufgeho-
ben – die lediglich formelle Einheit des Rechts (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
1986, § 229) als auchdie Partikularität der bürgerlichenMoral (ebd., § 125A f.). Die
DifferenzvonMoralundRecht ist inderpolizeilichenPraxis jedochnicht lediglich in
einem erst zu verwirklichenden Begriff der Sittlichkeit aufgehoben: Für proaktive,
anlassunabhängige Personenkontrollen kann diese Unterscheidung ebenfalls nicht
mehr eindeutig getroffen werden. Dort verschwimmen die zweckrational rechtser-
haltendeGewalt und diemoralischeGewalt. In ihrer Performanz halten sie, wie ich
im Folgenden zeigen werde, die moralische Gewalt (die unmittelbar physisch als
auch strukturell auftreten kann) inderLatenz.

DiePolizei istdejureberechtigt,anbestimmtensogenanntenGefährlichenOrten
ohne einen konkreten Anlass Personen zu kontrollieren, also ihre Identität festzu-
stellen und gegebenenfalls sie und ihre mitgeführten Sachen zu durchsuchen oder
weitereMaßnahmen zur eindeutigenFeststellung der Identität zu ergreifen (Keitzel
2020; Keitzel/Belina 2022). Diese Praxis steht sowohl zivilgesellschaftlich als auch
wissenschaftlich in der Kritik: Sie degradiere die Betroffenen etwa zu ‚Junkies‘, die
zu vertreibenwären (Klingelschmitt 1992; Stummvoll 2006), oder beruhe auf einer
rassistischen Selektionspraxis, die unter dem Stichwort racial profiling breit kriti-
siert wurde (Autor*innenkollektiv der Berliner Kampagne Ban! Racial Profiling –
GefährlicheOrte abschaffen2018;KollaborativeForschungsgruppeRacial Profiling
2019).[1]Die Effizienz der Kontrollen bei der präventivenAbwehr vonGefahren ist
ebenfallsumstritten(Belina/Wehrheim2011).Dabei istdieDebatteumanlassunab-
hängige Personenkontrollen und etwaige Diskriminierung und Degradierung der
Betroffenen nicht auf Deutschland beschränkt: In Frankreich (Jobard et al. 2012;
Jobard/Lévy 2013), Großbritannien (Delsol/Shiner 2015; Tiratelli et al. 2018) oder
denUSA (Gelman et al. 2007; Goel et al. 2016; Levchak 2021) stehen (anlassunab-
hängige) Personenkontrollen insbesondere, aber nicht ausschließlich, wegen ihres
(rassistisch)diskriminierendenCharakters inderKritik.ProaktivePersonenkontrol-
len sind nicht allein eine Maßnahme, in welcher die Polizei die monopolisierte
Staatsgewalt ausübt (im Sinn von potestas), sondern die Betroffenen erleben sie
auch als eine moralisch zu verstehende Gewalt (im Sinn von violentia). Letztere
üben die Polizist:innen jedoch nicht unmittelbar physisch aus: Sie performieren
vielmehrdieGewalt.

IndersozialwissenschaftlichenGewaltforschung istdieDiskussionumdenschil-
lerndenBegriffderGewalt nicht abgeschlossen.Mit derEinführungdesBegriffsder
strukturellenGewalt durch JohanGaltung (1975), der etwa auch globale Phänome-
ne ökonomisch-politischer Ausbeutung umfasst, entstand eine Kontroverse dar-
über, ob eine Reduktion des Gewaltbegriffs auf physische Gewalt den Blick auf
zentrale Phänomene der Ausübung von Gewalt verstelle, oder ob nicht umgekehrt
derGewaltbegriffdurcheinenEinbezug strukturellerPhänomenezusehrausgewei-
tet undentleertwürde (für einenÜberblicküberdieDiskussion sieheEndreß2014).
Martin Endreß konstatiert in seiner Antikritik, dass eine Reduktion auf körperlich-

[1] Anlassunabhängige Kontrollen wirken
stärker diskriminierend oder degradierend
als Kontrollen, die aufgrund eines bestimm-
ten Anlasses erfolgen, sofern die Polizist:in-
nen den Grund für die Kontrolle den
Betroffenentransparentmitteilen.Dieswäre
etwa der Fall, wenn den Polizist:innen auf-
grundeinerkonkretenStraftat eineTäter:in-
nenbeschreibung bezüglichKleidung, Statur
usw. vorliegt, und sie daraufhin eine Person
kontrollieren,aufwelchedieseBeschreibung
passt. In diesen Konstellationen haben die
Betroffenen mehr Verständnis für die Kon-
trolle und fühlen sich weniger diskriminiert
(wenngleich das Moment der Degradierung
nie vollständig verschwindet). Der Fokus
liegt daher im Folgenden auf anlassunab-
hängigenKontrollen.
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physische Gewalt aus Perspektive der Phänomenologie nicht überzeugend sei: Die
(auch forschungspraktisch notwendige) Einbeziehung der Perspektive der Opfer
von Gewalt umfasst notwendig auch die strukturellen Momente der Gewalt (ebd.,
100). Zudem, möchte ich ergänzen, müsste auch das jeweilige subjektive Leiden
phänomenologisch in die Analyse einbezogenwerden.[2] In Bezug auf die polizeili-
cheGewalt kritisiertDidier Fassin (2013) dieDefinition vonGewalt, wie sie zumeist
seitens staatlicher Behörden oder demRecht angelegt wird.[3]Diese fokussiere auf
den physischen Zwang, setze leicht zu identifizierende Konsequenzen voraus (wie
körperlicheVerletzungen)undsei inAbgrenzungzueinemprofessionellenStandard
definiert (ebd., 128). Fassin hält demgegenüber fest, dass (polizeiliche) Gewalt auch
denmoralischenBereich der Sittlichkeit betreffe: „The analysis I propose here aims
to grasp violence as an interactionwhich, first, affects the integrity and thedignity of
individuals, not just their body and the flesh; second,may be deeply grounded, and
therefore unseen; and third, involves an ethical, rather than strictly normative com-
ponent” (ebd., 129). Diese Impulse sollen im Folgenden aufgegriffen werden: Zen-
tral für die Bestimmung von Gewalt ist die Degradierung des sozialen Status und/
oder die Demütigung. Die Degradierung ist durch eine Asymmetrisierung gekenn-
zeichnet,die fürdiedegradierteParteimiteinerVerringerungsozial legitimerHand-
lungsmöglichkeiten einhergeht (Srubar 2014). Begreift man proaktive
Personenkontrollen als Zeremonien der Degradierung des sozialen Status (wie ich
imweiterenVerlauf zeigenwerde), so folgt daraus, dassdenKontrolleneinMoment
der Gewalt notwendig inhärent ist. Dieses Moment liegt weder auf der Ebene kör-
perlich-physischerGewaltnochaufEbenederstrukturellenGewalt, sondernvermit-
telt zwischen diesen im Sinn einer sozialen bzw. performativen[4] Gewalt (vgl.
Endreß2014, 100 f.).

Dieses wesentliche Moment der Gewalt erscheint in der jeweiligen Performanz
der Personenkontrolle. Performanz soll im Folgenden im Sinn Erving Goffmans
(1967)verstandenwerden.DiePerformanzbesteht inderDarstellungeines Interak-
tionsritualsundderdamitverbundenen face-work, alsoderImagepflegesowohldes
jeeigenenSelbstalsauchdesSelbstdes jeweilsAnderen: „Aperson'sperformanceof
face-work, extendedbyhis tacit agreement tohelp others perform theirs, represents
hiswillingness toabideby thegroundrulesof social interaction” (ebd., 30).DiePoli-
zist:innen adressieren die je Betroffenen in der unmittelbaren (ritualisierten) Inter-
aktion der Personenkontrolle als (potenziell) deviant. Sie erwarten von den
Betroffenen normativ, dass diese nicht nur ihren Anweisungen folgen (also sich als
Rechtsunterworfene verhalten), sondern auch, dass die Betroffenen ihnen mit Re-
spekt begegnen. Dies ist ganz im Sinn der von Goffman beschriebenen Ehrerbie-
tungsrituale zuverstehen (Goffman1956a): als eineDarstellungvonWertschätzung
(„appreciation“; ebd., 478) oder Achtung („regard“; ebd.).[5]Umgekehrt unterstüt-
zen siedieBetroffenendurchdieAnwendungvon Imperativen,Drohungenundan-
deren Performanzen der Gewalt dabei, Abweichungen aus der zugeschriebenen
Rolle gering zu halten. Die performative Gewalt ist folglich zeichen-, und damit be-
sonders gestischundsprachlichvermittelt.Diephysisch-körperlicheGewalt, aber in
gewissemMaße auch die strukturelleGewalt, sind demgegenüber (tendenziell) ase-
miotisch[6] (Srubar2014).SiezielenunmittelbaraufdieLeiberderBetroffenenund
resultieren bisweilen in deren „Sprachlosigkeit“ (ebd., 79). Die performative Gewalt
hält durch die Darstellung sprachlicher, gestischer und anderer Zeichen die physi-
sche Gewalt in der Latenz: Performative Gewalt wirkt degradierend, ohne dass die
Akteure selbstHandanlegenmüssten.

[2] In körperlichen Auseinandersetzungen
scheintmir, auch aus eigener Erfahrung, die
Empfindungdes leiblichenSchmerzesweni-
gerentscheidendalsdieErfahrungvonOhn-
macht oder der daraus resultierende Affekt
derAngst, umdieSituationals gewaltsamzu
charakterisieren. Den bisweilen deutlich
schmerzhafteren Zahnarztbesuch empfinde
ich ebenfalls als weniger gewaltsam, als von
einermir unbekanntenPerson bedroht oder
bedrängt zu werden. Der körperlich beding-
te Schmerz ist ein wichtiges, aber weder das
zentrale noch ein hinreichendes oder not-
wendigesKriteriumfürdieBestimmungvon
Gewalt – weshalb eine Reduktion des Ge-
waltbegriffs auf physische Interaktionen
nicht überzeugt.

[3]Man denke in Deutschland etwa an die
Körperverletzung imAmtnach §340StGB.

[4] „Performativ“ soll imFolgenden interak-
tionstheoretisch als Adjektivierung von Per-
formanzverstandenwerden.

[5]Hier stellt sich die Frage, ob der Begriff
derEhredasVerhältnis zwischenPolizist:in-
nen und Betroffenen angemessen be-
schreibt, oder ob nicht vielmehr von
Anerkennung oder zumindest Respekt zu
sprechen sei. Ich möchte aus zwei Gründen
an dem Ehrbegriff festhalten: Erstens hat
sich der Begriff der Ehrerbietung als Über-
setzung für deference durchgesetzt, und der
Begriff der Ehre steht damit erkennbar in
der Goffmanschen Theorietradition. Der
zweite und wichtigere Grund ist, dass die
vermeintliche Übertreibung und Sakralisie-
rung des Begriffs der Ehre ein Moment in
der Interaktion zwischen Polizist:innen und
Zivilist:innen trifft, welches etwa im Begriff
der Anerkennung (der sehr viel weiter zu
verstehen ist) verloren ginge:Die Polizist:in-
nen repräsentieren die rechtliche undmora-
lische Autorität des Staats – und damit das
Sakrale im Sinn Emile Durkheims (Alpert/
Dunham 2004, 173). Die rituelle Ehrerbie-
tungoder ihreVerweigerungbestimmenda-
mit über die (symbolische) Inklusion und
Exklusion in die Gesellschaft: „A suspect
who shows deference reestablishes himself
or herself as an individual willing to be part
of themoral and legal community. Refusing
to showdeference to the authority of the po-
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IndiesemBeitragwerde ich zeigen,dass anlassunabhängigePersonenkontrollen
anGefährlichenOrten durch eine Performanz der Gewalt geprägt sind, die sich auf
unterschiedlicheWeise äußert.AnlassunabhängigePersonenkontrollen zielen in ih-
rer rechtserhaltenden Funktion auf eine Vielzahl von Delikten. Die Beamt:innen
wählen die prospektiv Betroffenen für eine Kontrolle aus, wenn sie aufgrund einer
Kombination verschiedener Merkmale (des Verhaltens, der Kleidung, des Alters,
des Geschlechts, der zugeschriebenen ‚Ethnizität‘, der körperlichen Erscheinung,
desOrts desAufenthalts undweiterer Faktoren) als deviant, unddamit in der Figur
des polizeilichen Gegenübers erscheinen. Da die Kontrolle anlassunabhängig er-
folgt, zielt sie weniger auf die Regulation eines unter Strafe stehenden Verhaltens,
sondernaufdieDegradierungeinerspezifischensozialenIdentität.DieBeamt:innen
verfolgen das Ziel, die Betroffenen ‚aus der Anonymität zu holen‘ (ihnen also zu zei-
gen, dass die Polizist:innen sie beobachten), sie zu verdrängen, ihnen (unddenBür-
ger:innen) gegenüber Präsenz zu zeigen und sie zu disziplinieren. Während der
Kontrolle greifen sie auf verschiedene performative Praktiken zurück. Diese beste-
hen in der Artikulation von Anweisungen und Imperativen, im Aussprechen von
Drohungenund inProvokationen, imEindringen inprivateTerritoriendesBesitzes
(also inDurchsuchungen) sowie inderUniformierungundderAusrüstung.Auch in
der polizeilichen Anwendung physischen Zwangs lassen sich zuletzt Momente
performativerGewalt identifizieren.

Der Beitrag basiert auf zehn leitfadengestützten Einzelinterviews sowie vier
Gruppendiskussionen mit (wiederholt und einfach) Betroffenen von anlassunab-
hängigen Personenkontrollen, außerdem auf fünf Gruppendiskussionen und zwei
Einzelinterviews mit Polizeibeamt:innen, die für ein am Forschungsinstitut für
ÖffentlicheundPrivateSicherheit (FÖPS)derHochschule fürWirtschaft undRecht
Berlin angesiedeltes Teilprojekt des ForschungsverbundsMEDIAN (Mobile berüh-
rungslose Identitätsprüfung im Anwendungsfeld Migration)[7] erhoben worden
sind. Das empirische Material wertete ich in Anlehnung an die Grounded Theory
Methodology (Glaser/Strauss 1967; Corbin/Strauss 2015) qualitativ aus und entwi-
ckelte aus den dabei entstandenenCodes unter anderemdie demBeitrag zugrunde
liegendenKategorienderperformativenDarstellungundPraxis derGewalt.

GefährlicheOrte&Personenkontrollen

Anlassunabhängige Personenkontrollen: Eine kurze Bestandsauf-
nahme

InDeutschlandistesderPolizeierlaubt,ansogenanntenGefährlichenOrtenPer-
sonen ohne einen konkretenAnlass aufzuhalten, ihre Identität festzustellen und so-
wohldiePersonselbst (bishinzudenKörperöffnungen,Keller2018,20)alsauchdie
mitgeführten Sachen zu durchsuchen. Die Identitätsfeststellung erfolgt durch eine
Sichtung der Ausweisdokumente sowie durch eine Abfrage verschiedener polizeili-
cher und anderer behördlicher Datenbanken. Als ultima ratio ist es den Beamt:in-
nenerlaubt,dieBetroffenenaufdieDienststelle zubringen,wennsiederenIdentität
anderweitig nicht eindeutig feststellen können.

IndeneinzelnenBundesländern, sowie fürdieBundespolizei,unterscheidensich
die polizeirechtlichen Voraussetzungen für anlassunabhängige Personenkontrollen
nicht so wesentlich, dass die Differenzen in diesem Beitrag berücksichtigt werden
müssten (vgl. ausführlich Keitzel 2020). In den Landespolizeigesetzen ist im Allge-
meinen festgehalten, dass die Polizei befugt ist, Personen dann ohne einen konkre-

lice suggests rejection of the principles of the
moral and legal community, which is
Durkheim’s image of the profane“ (ebd.).
Wenn also im Folgenden von Ehre gespro-
chen wird, so ist damit die intersubjektive
(Erwartung der) Anerkennung des jeweili-
gen sozialen Status der Polizist:innen und
der damit einhergehenden erweiterten
HandlungsspielräumeimZugderAusübung
des staatlichenGewaltmonopols gemeint.

[6] Daraus folgt nicht, dass physische und
strukturelle Gewalt nicht symbolvermittelt
wären.ZurDifferenzvonSymbolenundZei-
chen vgl. Lefebvre 1973.

[7]Website des Projekts: https://blog.hwr-
berlin.de/MEDIAN/
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tenAnlass zukontrollieren,wenn sieAnhaltspunktedafürhat, dass andiesenOrten
Straftaten verübt oder geplant werden. Weitere Landespolizeigesetze sehen zudem
vor,dassdiePolizei imBereichvonbis zu30kmjenseitsderGrenzeanlassunabhän-
gige Kontrollen, die sogenannte Schleierfahndung, durchführen darf (vgl. Aden
2017, 57 f.; Thurn2023b).

Die Polizei, die Kommunen und die Innenministerien begründen anlassunab-
hängige Kontrollen mit der Prävention und Bekämpfung je unterschiedlicher For-
men der Kriminalität. Im Vordergrund steht dabei zumeist der Konsum oder
Handel illegalisierterBetäubungsmittel (Ullrich/Tullney2012;Keller2018,20;Keit-
zel/Belina 2022, 225). Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht (Schröder 2014, 62 ff.;
Keitzel/Belina2022,222ff.),Kleinkriminalität, ebensowie schwereGewaltkrimina-
litätundWohnungseinbruchsdiebstähle (Belina/Wehrheim2011,219), sollendurch
die Einrichtung Gefährlicher Orte ebenso verhindert werden wie die sogenannte
grenzüberschreitendeKriminalität (Thurn2023b).GrößereEreignissewie Fußball-
spiele (Belina/Wehrheim 2011, 219) können ebenso den Anlass für die Einrichtung
(temporärer)GefährlicherOrteseinwiepolitischeProteste(Petzold/Pichl2013;Ma-
djidian2014;Schröder2014,65). InbestimmtenLandespolizeigesetzengeltenOrte,
an denen der Prostitution nachgegangen wird, als Gefährliche Orte (Künkel 2013,
2020;Keitzel/Belina 2022, 224 f.), währenddie Polizei inBayern auch anWohnor-
ten Geflüchteter anlassunabhängig Personenkontrollen durchführen darf (Ziyal
2017; Thurn 2022). Kontrollen in denUnterkünftenGeflüchteter dienen imBeson-
deren nicht bloß dazu, den Handel illegalisierter Betäubungsmittel zu bekämpfen,
sondern sie sollen das Delikt des sogenannten ‚Fremdschlafens‘ unterbinden, wel-
chesdarinbesteht,dasssichGeflüchteteüberNacht ineineranderenUnterkunftbe-
finden als derjenigen, in welcher sie gemeldet sind. Bisweilen legitimieren
Polizeibeamt:innenproaktiveKontrollen anGefährlichenOrtendarüber hinaus da-
mit, dass sie offene Straf- oderHaftbefehle der Betroffenen aufdecken und vollstre-
ckenkönnten.

Diese Straftaten sollen durch anlassunabhängige Personenkontrollen weit im
Vorfeld, also noch bevor die prospektiven Täter:innen durch ihr Verhalten einen
Anlass zur Feststellung ihrer Identität gegeben haben, verhindert werden. Diese
Vorfeldorientierung erweitert die polizeiliche Definitionsmacht (Assall/Gericke
2016,68 f. sowiegrundlegendFeest/Blankenburg1972):DieBeamt:innenentschei-
den vor Ort, welche Personen aufgrund ihrer jeweiligen Erscheinung oder ihres
jeweiligen (unterhalb der Grenze der Strafbarkeit sich bewegenden) Verhaltens so
weit als verdächtig[8] erscheinen, dass ein hinreichender Grund für eine Kontrolle
gegeben ist. In dieser Vorfeldorientierung rücken nicht bloß sogenannte opferlose
VerbrechenwieVerstößegegendasAufenthaltsrechtoderderKonsumillegalisierter
Betäubungsmittel indenFokus, sondernauch incivilitiesbzw.quality of life crimes,
wie etwa das Herumlungern (vgl. für UK instruktiv Bland 2021), Betteln, das Trin-
kenvonAlkohol (Thurn2020)oderdasvermehrteAuftretenvonGraffitioder lauter
Musik (Perthus2016,42).ProminentvertratenGeorgeL.KellingundJamesQ.Wil-
son in ihrerTheoriederbrokenwindowsbereits inden1980erndieThese,dassdie-
se Formen zwar devianten, jedoch nicht (notwendig oder nur geringfügig)
strafbaren Verhaltens das Auftreten schwererer Kriminalität begünstigen (Kelling/
Wilson 1982). Dieser Theorie entspricht die Praxis anlassunabhängiger Personen-
kontrollen, insbesondere sofern ihr Anlass in der Beeinträchtigung des Sicherheits-
gefühls eines bestimmten, beschwerdemächtigen Teils der Bevölkerung und der
Anwohnenden Gefährlicher Orte besteht. Die Betroffenen von Personenkontrollen
werden durch die Kontrollen praktisch „aus der Anwohner/innenschaft herausge-

[8] Der Begriff des Verdachts ist hier und
imFolgenden rein soziologischundnicht im
SinndesStrafprozessrechtszuverstehen,wo
dieser bereits weiterreichende Maßnahmen
oder Identitätsfeststellungen auch jenseits
GefährlicherOrte rechtfertigenwürde.
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rechnet“ (Ullrich/Tullney2012).Dieses ‚Herausrechnen‘ istnicht lediglichderEffekt
diskriminierenderDiskurse über die (zugeschriebene)Devianz bestimmterMilieus.
In der Personenkontrolle selbst performieren die Beamt:innen die Degradierung
undStigmatisierungderBetroffenen.

Personenkontrolle alsDegradierungszeremonie

Die Personenkontrolle lässt sich als eine Spielart eines Interaktionsrituals (Goff-
man 1967), nämlich als eine Degradierungszeremonie (Garfinkel 1956), beschrei-
ben. Sie enthält einMoment der Performanz der Gewalt: Die Betroffenen erweisen
den Beamt:innen die Ehre und Anerkennung ihrer Repräsentation des Gewaltmo-
nopols,[9] indem sie ihren Anweisungen folgen und ihre Identität und die Inhalte
ihrer Taschen preisgeben. Die Beamt:innen degradieren die Betroffenen zu (staatli-
chen, im Sinn des lateinischen subicere, und nicht epistemologischen) Subjekten,
also Unterworfenen – sowohl den Beamt:innen gegenüber als auch gegenüber der
restlichen,nichtkontrolliertenBevölkerung.DadieKontrollenanlassunabhängiger-
folgen, richtet sich derVerdacht der Polizei nicht auf ein bestimmtes strafbaresVer-
halten (Tomerius 2017, 1405, 2019, 1586). Das Verhalten der Betroffenen ist für die
Konstruktion eines Verdachts jedoch nicht unbedeutend (für Beispiele s. u.). Die
Beamt:innenkontrollierendieBetroffenen,dasiealsRepräsentationenbestimmter,
alsdeviantmarkierterMilieuserscheinen;alsFigurationenderKriminalität,undda-
mitnicht alsBürger, sondernalsGegenüber (Schmidt2022, 169ff.).[10]Das Inter-
aktionsritual der Kontrolle ist gekennzeichnet durch Zwang. Die Betroffenen
können sich ihr nicht ohneWeiteres entziehen, undmüssenmit physischer Gewalt
rechnen.Die latentephysischeGewalt stellendieBeamt:innenperformativdar, und
sie rücken sie den Betroffenen ins Bewusstsein: durch Anweisungen, Drohungen
oderEingriffe indie privatenTerritoriendesBesitzes (s. u.).

Inden letztenJahrenbeschriebenForschendevermehrtdieReproduktionsozia-
lerOrdnung inder InteraktionzwischenPolizist:innenundBetroffenenunterRück-
griffaufÜberlegungenErvingGoffmansunddessenTheorieder Interaktionsrituale
(Quinton 2011; Fassin 2013; Henry 2020; Quinton 2020; Brown/van Eĳk 2021).
Goffman beschreibt Interaktionen als profane Rituale, welche nach je spezifischen
Regeln ablaufen (Goffman 1967): In der Wechselseitigkeit der Demütigung und/
oder der Ehrerbietung strukturieren die an der Interaktion Beteiligten die soziale
Ordnung, unddamit ihreBeziehung zueinander sowie zu ihrerUm-undAußenwelt
(Goffman. 2013, 54 ff., 64). Die Beamt:innen erwarten die Ehrerbietung der Be-
troffenen, indemdiese ihrenAnweisungenmöglichst ohneResistenz oderRenitenz
Folge leisten.DieBetroffenensehensichwiederumnichtalsBürger, sondernalspo-
lizeiliches Gegenüber adressiert; als jemand, den die Polizei als deviant etikettiert.
Aufgrund dieser gegenseitigen Erwartungen leisten beide Parteien ein performati-
ves impressionmanagement (ders. 1956b, 132ff.).

Die dramaturgische Disziplin (ebd., 137) besteht für die Beamt:innen im Ma-
nagement ihrer Affekte, um als neutral zu erscheinen und so Legitimität zu erzeu-
gen, wenn sie staatliche Herrschaft durchsetzen (vgl. Schmidt in dieser Ausgabe
sowie grundlegendSchmidt 2022).Dies bedeutet auch,wie Stephanie Schmidt aus-
führlichgezeigt hat, einpolizeilichesManagementderWut, imSinneinesdoingan-
ger – und damit einer Performanz der Gewalt. Interaktionsrituale zeichnen sich
nämlichdurcheinekollektiveEfferveszenzaus,welchedieBeteiligtendurchaffektu-
elle Besetzungen der Praktiken stiften:Die emotionale Energie stiftet die Solidarität
der Gruppe und das rituelle ‚Mitgenommensein‘ bzw. entrainment (Collins 2004,
108 f.). Das Interaktionsritual der Personenkontrolle konstituiert jedoch zwei ant-

[9] Dabei ist, wie Goffman hinweist, nicht
erheblich, ob die Ehrerbietung seitens des
Ehrerbietenden auch subjektiv gemeint ist.
Die Teilnahme an der Zeremonie ist hinrei-
chend (Goffman 1956a, 478).

[10] Stephanie Schmidt hat dieses Begriffs-
paar, das sichaus in vivo-Kategoriendespo-
lizeilichen Jargons herleitet, fruchtbar
gemacht. Sowohl die Figur des Bürgers als
auch des Gegenübers sind durch ein othe-
ring gekennzeichnet: Die Polizist:innen se-
hen sich in Differenz zu beiden. Der Figur
desGegenübers schreiben die Polizist:innen
jedochdeviantes,derdesBürgersnormkon-
formesVerhalten zu.
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agonistischeGruppenmit ihrem je eigenen entrainment. DasRitual dient dazu, die
Autorität derBeamt:innen aufrechtzuerhalten,wasGeoffreyP. Alpert undRogerG.
Dunham (2004) als authoritymaintenance ritual kennzeichnen. Die Beamt:innen
erwarten aufgrund ihres Status als uniformierteRepräsentant:innendes staatlichen
Monopols physischer Gewalt nicht nur, dass ihre Anweisungen befolgt werden. Sie
erwarten, dass die Betroffenen ihnenmit Respekt begegnen (ebd., 173 f.). Die Be-
troffenen wiederum erkennen sich durch die Kontrolle als polizeiliches Gegenüber
identifiziert und aus derMenge derBürger herausgenommen. Sie sind damit nicht
nur gegenüber den Beamt:innen, sondern auch gegenüber dem Rest der Bevölke-
rung (mindestens für den Verlauf der Maßnahme) in einer degradierten Position.
Das entrainment erfordert dasmanagementderAffekte.[11]

AnlassunabhängigePersonenkontrollen lassensichdahernichtnurals Interakti-
onsrituale, sondern genauer alsDegradierungszeremonien imSinnHaroldGarfin-
kels beschreiben (Garfinkel 1956; vgl. Kretschmann/Legnaro in diesem Heft).
Degradierungszeremonien zielen, wie Garfinkel betont, nicht darauf, eine (einmali-
ge)ÜberschreitungeinersozialenNorm,alsoeinenAktbzw.eineHandlungzusank-
tionieren.Sie zielenaufeineSanktionderzugeschriebenenMotivation fürdeviantes
Verhalten, die die sanktionierende Partei in der sozialen Identität der sich abwei-
chend verhaltenden Person verortet (ebd., 420). Anlassunabhängige Personenkon-
trollen konstituieren daher eine soziale Distanz zwischen den Betroffenen und den
Beamt:innen, ebensowie zwischendenBetroffenenundder dieKontrolle beobach-
tendenÖffentlichkeit.DieBetroffenenerscheinenalsExponenteneinesbestimmten
stigmatisiertenMilieus: „officer activity contains information […] about the citizen:
about the moral worth the officer assigns to them and their positions with social
groups the police both represent and partially define“ (Bradford 2017, 142). Die
Beamt:innen bestimmen den ‘moralischen Wert’ der Betroffenen, wenn sie zwi-
schenBürgerundGegenüberdifferenzieren.

Die Beamt:innen identifizieren[12] die verdächtigen Betroffenen entlang ver-
schiedenerMerkmale; über das Verhalten der Betroffenen, ihre Kleidung, ihr Alter,
das ihnen zugeschriebeneGeschlecht, ihre körperlicheVerfassung, die ihnen unter-
stellte Ethnizität, den Ort ihres Antreffens sowie gegebenenfalls Typ und Zustand
ihres Autos (vgl. ausführlich Thurn et al. 2023). Die Beamt:innen bilden reflexiv,
strukturalistisch gesprochen, syntagmatische Reihungen der potenziell verdächti-
genMerkmale,wobeiderenWerteausschlaggebenddafür sind,obsieeineSituation
als verdächtig wahrnehmen oder nicht (vgl. Saussure 2001, 132 ff.). Die Werte der
Merkmale erscheinen den Beamt:innen entweder als inkongruentmit hegemonia-
len sozialenNormen, oder sie erscheinen als in sich kongruentmit polizeilichen Fi-
gurationen von Kriminalität.[13] Ich habe daher vorgeschlagen, diesen Prozess der
Verdachtsgenese in Anlehnung an Harvey Sacks als In-/Kongruenzprozess zu be-
schreiben (Sacks 1972; Thurn 2023a; Thurn et al. 2023). Diese Syntagmen, also
Kombinationen verdächtiger Merkmale, verbinden sich in der Wahrnehmung der
Beamt:innen zu sozialen Identitäten (etwa vom ‚drogendealenden, jungen, subkul-
turell gekleidetenMannmit schwarzerHautfarbe‘), aufgrund derer sie die prospek-
tivBetroffenen für dieDegradierungszeremonienproaktiverKontrollen auswählen.

ProaktivePersonenkontrollenerfolgen insofernanlassunabhängig,alsdieBeam-
t:innenkeinansichillegalisiertesVerhaltenbeobachtenunddaraufhindiebetreffen-
de Person kontrollieren (und auch kein solches Verhalten, das die unmittelbare
VerübungeinerStraftat oderOrdnungswidrigkeitnahelegt).Gleichwohl gehtdas je-
weiligeVerhaltenderprospektivBetroffenen,auchwennesals solcheskeinenBruch
desGesetzesdarstellt, indenProzessderVerdachtsgenesederBeamt:innenein.Bei-

[11]DieseaffektuelleDimension istwichtig,
umdie Interaktion als ein Interaktionsritual
beschreiben zu können. Die Scham, Angst
und Wut der Betroffenen sind affektive Re-
aktionen, die im Interaktionsritual eineArti-
kulation finden, und die die Degradierung
begleiten (ausführlich in Thurn 2023a). In
der weiteren Analyse des Beitrags spielen
Emotionen jedoch eine untergeordnete Rol-
le.

[12] Identifikation ist hier im doppelten
Sinnzuverstehen:als ‚Entdecken‘, aberauch
als Zuschreibung einer sozialen Identität
(ausführlich inThurn2023).

[13] Die Differenz zwischen Inkongruenz
und Kongruenz wird besonders deutlich bei
der Unterscheidung zweier Gefährlicher
Orte, wie sie Bernd Belina und Jan Wehr-
heim (2011) vorgeschlagen haben (siehe im
Folgenden). Die an Orten des Typ 1 sich auf-
haltenden verdächtigen Personen sind kon-
gruentmit ihnen, die anOrtendesTyp2 sich
aufhaltenden verdächtigenPersonen sind in-
kongruentmit ihnen.
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spielsweise betrachten Polizist:innen Verhaltensweisen, die sie als geeignet erach-
ten, die Identität zu verschleiern, also ein auffällig unauffälliges Verhalten, als be-
sonders verdächtig – wie etwa das Wegdrehen des Gesichts. Aber beispielsweise
auch das ‚Herumlungern‘ (vgl. Bland 2021) kann einen verhaltensbasierten Ver-
dacht(Alpertetal.2005;Dunhametal.2005,374)erzeugen.KapuzenoderKappen,
die von prospektiv Betroffenen aus den, aus Perspektive der Beamt:innen, gleichen
Gründen der Identitätsverschleierung getragen werden könnten, erregen ebenso
Verdacht wie Bauchtaschen (in denen sich Betäubungsmittel befinden könnten)
oder schlicht legere und/oder sportliche Kleidung. Dabei handelt es sich um Klei-
dung, die (derzeit) von eher jüngeren Personen getragenwird. JungeMenschen er-
scheinen den Beamt:innen tendenziell verdächtiger als ältere (Jobard et al. 2012;
Bradford/Loader 2016, 246). Dabei sind es vor allem jungeMänner, die die polizei-
liche Aufmerksamkeit auf sich ziehen – Frauen werden tendenziell seltener an-
lassunabhängig kontrolliert (Jobard et al. 2012; Jobard/Lévy 2013; Ausnahmen
sindFrauen,denendiePolizei stereotypweiblicheFormendeviantenVerhaltens zu-
schreibt, wie etwa Prostitution oder häufig auch das Betteln; vgl. Künkel 2013;
Thurn 2020). Besonders verdachtsleitend sind zudem die zugeschriebene ‚Ethnizi-
tät‘ bzw. dieFarbederHautundHaarederprospektivBetroffenen.Die anlassunab-
hängige Selektion zur Kontrolle entlang von (nicht nur) körperlichen Merkmalen,
die (vermeintlich) eine von derMehrheitsbevölkerung abweichende ‚Ethnizität‘ in-
diziert, wird unter dem Schlagwort von racial profiling verhandelt und kritisiert
(Herrnkind 2014; Autor*innenkollektiv der Berliner Kampagne Ban! Racial Profi-
ling – Gefährliche Orte abschaffen 2018; Kollaborative Forschungsgruppe Racial
Profiling2019;Thurn2023am.w.N.).Die ‚Ethnizität‘ ist fürdieBeamt:innen insbe-
sondere zurBekämpfungvonaufenthaltsrechtlichenDelikten (Keitzel/Belina2022)
sowie der sogenannten grenzüberschreitenden Kriminalität (Herrnkind 2000; akj-
berlin 2013) relevant. Daneben können auch rassifizierende Stereotypisierungen in
Bezug aufArmutskriminalität denpolizeilichenVerdacht lenken (wie etwa antiziga-
nistischeStereotypien inBezugaufEigentumsdelikteoderrassistischeZuschreibun-
gen in Bezug auf den Handel illegalisierter Betäubungsmittel; Egbert 2018; Töpfer
2021; Thurn et al. 2023). Strukturelle Formen rassistischer Diskriminierung verlei-
hen der kognitiven Rassifizierung von Armutskriminalität im In-/Kongruenzpro-
zess zudem eine vermeintliche Plausibilität; etwa, wenn Geflüchtete Formen
irregulärer Arbeit ausüben, da ihnen der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt ver-
wehrt bleibt (vgl. Bosch/Thurn 2022). Doch auch die körperliche Verfasstheit im
weitestenSinneiner ‚Gesundheit‘ ist verdachtskonstitutiv (wiebspw.geröteteAugen
oder ein „‘eingefallenes Gesicht‘“; Dangelmaier 2021, 373). Die Orte der Kontrolle
lenken ebenfalls denVerdacht. BerndBelina und JanWehrheim (2011) unterschei-
den zweiTypen ‚GefährlicherOrte‘: einmal diejenigenGefährlichenOrte,welcheals
solche als verrufen oder kriminalitätsbelastet gelten (wie etwaQuartiere, inwelchen
viele arme odermigrantisierteMenschenwohnen, in welchen sich Spielhallen oder
Bordelle befinden; Typ 1), unddiejenigenOrte,welcheals solche zwar unverdächtig
sind, durch die Präsenz einer als verdächtig etikettierten Klientel ‚gefährdet‘ sind
(wie etwa bestimmte Parks oder Bahnhöfe; Typ 2). Daneben können zudemTages-
und Nachtzeiten oder auch, im Kontext anlassunabhängiger Verkehrskontrollen,
derTypusundZustanddesPKWinden In-/Kongruenzprozess eingehen.

Diese verschiedenen Verdachtsmomente verbinden sich zu kognitiven und dis-
kursiven Figurationen nicht nur abweichenden Verhaltens, sondern abweichender
sozialer Identität.DieBeamt:innen identifizierendie (prospektiv)Betroffenennicht
als respektableBürger, sondern als potenziell kriminelle, unddamit auchpotenziell
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gefährlicheGegenüber. Es handelt sich in der polizeilichenWahrnehmung folglich
umPersonen, welche zur Abwehr vonGefahren präventiv und proaktiv kontrolliert
werden sollten – um sie aus der Anonymität zu holen, sie zu verdrängen, ihnen ge-
genüberPräsenzzuzeigenundsiegegebenenfallsunmittelbarzudisziplinieren.Die-
se Funktionen erfüllen Kontrollen jedoch erst, wenn den Betroffenen durch die
PerformanzderKontrolle ihr degradierter sozialer Status bewusstwird.

Gewaltperformanz inPersonenkontrollen

SinnderPerformanzvonGewalt

Die Beamt:innen verfolgenmit proaktiven Personenkontrollen die Ziele, die Be-
troffenen aus der Anonymität zu holen, sie von bestimmten Orten zu verdrängen,
polizeiliche Präsenz zu zeigen sowie die Betroffenen unmittelbar inHinblick auf ein
bestimmtes Verhalten zu disziplinieren. Dabei handelt es sich um eine analytische
beziehungsweise heuristischeDifferenzierung: In der Praxis lassen sich alle Gründe
unter die ‚Abwehr von Gefahren‘ subsumieren, und können nur selten isoliert von
den je anderen Zwecken betrachtet werden. Gemein ist ihnen jedoch, dass sie
performativmit derDegradierungdes Status derBetroffenen einhergehen.

Polizeibeamt:innen wiederholen in Interviews, proaktive Kontrollen hätten den
Zweck, „dassdie [Betroffenen;RT] soausderAnonymität rausgeholtwerden“ (ME-
DIAN_Gruppe5, Pos. 58).Damit ist nicht nur gemeint, dass dieBeamt:innendamit
wissen,wersichzuwelchemZeitpunktanwelchemOrtaufgehaltenhat.Sieverspre-
chen sich auch eine spezialpräventiveWirkung davon, dass die Betroffenen im Be-
wusstsein verbleiben, buchstäblich ‚polizeibekannt‘ zu sein. Die Betroffenen
wiederumsehen sich als imFokusderBeamt:innen stehend.

Dies kann zur Verdrängung von Personen beziehungsweise Personengruppen
von bestimmten Orten führen, die bisweilen auch (offenes) Ziel sogenannter
Schwerpunktaktionen ist (vgl. Kern 2016, 228). Im Kontext des polizeilichen Um-
gangsmit denKonsument:innen illegalisierter Betäubungsmittel setzte sich hierfür
der Begriff des junkie jogging durch: Die Polizeibeamt:innen, aber auch die Ange-
stelltenweitererSicherheitsbehörden, treibendurchgezielteKontrollendieBetroffe-
nen von einemOrt zumnächsten (Stummvoll 2006).

Die Polizist:innen zeigen bei Schwerpunktaktionen und einzelnen Kontrollen
Präsenz. Die polizeiliche Sichtbarkeit wird in zwei Richtungen adressiert: in Rich-
tung der potenziell Betroffenen, die damit von deviantem Verhalten abgeschreckt
werden sollen, aber auch in Richtung derBürger, denen durch die polizeiliche Prä-
senz suggeriertwerden soll, dass ihre Sicherheit beziehungsweise ihreBeschwerden
seitensderPolizei ernstgenommenwerden: „damitderBürger trotzdemsieht, okay,
wir sind hier, wir haben das kontrolliert“ (MEDIAN_Gruppe5, Pos. 58). Das bloße
Präsenzpolicing (Thurn 2021) ist eine subtilere oder sekundäre FormderDegradie-
rung, weil sie vielmehr auf das Publikum der Kontrolle als auf die unmittelbaren
Adressaten zielt. Der performative Einbezug der Öffentlichkeit ist nichtsdestotrotz
zwar kein notwendiger, doch wichtiger Bestandteil des Interaktionsrituals proakti-
verKontrollen.

ProaktivePersonenkontrollensind immereinMomentderAusübungstaatlicher
Herrschaft. Bisweilen erfolgen sie jedoch auch, um eine subtilere Form vonMacht
auszuüben, die auf eineDisziplinierungdesVerhaltensBetroffener abzielt, die nicht
gesetzlich geregelt ist. So kontrollieren Polizeibeamt:innen bisweilen Jugendliche,
weil siehandelsüblicheZigaretten rauchen. IneinemFall berichtete ein:eAnwält:in,
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dass Polizeibeamt:innen imZuge einer Kontrolle, in die dessen:derenKlient:in ver-
wickelt war, einem:r Jugendlichen den (legal) mitgeführten Tabak abnahmen. Die
Kontrolle verfolgt hiernicht (nur)denZweckder juristischundpolizeirechtlichdefi-
nierten Gefahrenabwehr, sondern der Durchsetzung kleinbürgerlicher Vorstellun-
gen sozialer Ordnung und der Reproduktion der polizeilichen Autorität im Sinn
einesauthoritymaintenancebzw.deferenceritual. ImVollzugdesInteraktionsritu-
alsverlassensichdiePolizist:innennichtaufdasCharismaihresAmts(Weber1976),
sondern performieren die Gewalt, welche die Bedingung derMöglichkeit anlassun-
abhängiger Kontrollen darstellt. Die Beamt:innen nutzen hierbei Imperative, Dro-
hungenundProvokationen,Eingriffe inprivateTerritoriendesBesitzes (meistens in
Form von Durchsuchungen), ihre Uniform und Ausrüstungen, sowie in extremen
Fällen aber auch körperliche Gewalt, die ebenfalls ein performatives Moment ent-
hält.

PerformanzderGewalt

Für die Betroffenen stellen anlassunabhängige Personenkontrollen zumindest
eine Unannehmlichkeit dar. Sie reagieren auf die Kontrollen daher häufig mit ver-
schieden intensiven Widerständigkeiten, die von verbalen, mimischen oder gesti-
schen Ausdrücken des Unmuts über Weigerungen bis hin zu, in Extremfällen,
körperlichen Auseinandersetzungen reichen können (vgl. Thurn 2023a). Um diese
Resistenzen entweder zu brechen oder präventiv zu unterbinden, um also dieMaß-
nahme mit Macht „auch gegen Widerstreben durchzusetzen“ (Weber 1976, 28),
performieren die Beamt:innen staatliche Autorität und Gewalt. Die Gewalt tritt in
dieser Konstellation immer in ihrer doppelten Form auf: als staatliche Herrschaft,
also als Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols, aber auch als Möglichkeit der
Gewalt imkörperlichen bzw. leiblichen Sinns; als Einwirkung auf einenKörper und
der damit verbundenenZufügung von leiblichemSchmerz.

In der Regel beginnen Personenkontrollen (häufig imAnschluss an eine Formel
der Begrüßung) mit einem Imperativ: „Ausweis bitte“ (B2_Transkript, Pos. 8). Die
Imperative regulieren das Verhalten der Betroffenen (im Sinn einer „imperative re-
gulation“,Sykes/Brent1980,185)zuBeginn,aberauchimweiterenVerlaufderKon-
trolle – etwa, wenn die Beamt:innen die Betroffenen anweisen, Jacken abzulegen,
Taschen oder Rucksäcke auszuleeren, sich von einemOrt zu entfernen, Hände aus
den Taschen zu nehmen und soweiter. Diese „Darstellungenmaßvoller Aggressivi-
tät“ (Schmidt 2022, 263) re-/produzieren eine Hierarchie des sozialen Status zwi-
schen Sender undEmpfänger des Befehls. Die Imperative sind damit ein integrales
MomentdesAutoritätserhaltungsrituals: „Because of anofficer’s explicit status, citi-
zens are obligated to express deference” (Alpert/Dunham2004, 173).Diedeference
imSinneinerEhrerbietungbesteht inderBefolgungderAnweisungen.Sie istErgeb-
nis der Performanz latenter Gewalt: Die Beamt:innen setzen die Untergeben- und
Unterlegenheit der Betroffenen voraus und reproduzieren sie zugleich, wenn sie ih-
nen Anweisungen erteilen. Imperative machen jedoch die physische Gewalt nicht
explizit, wenngleich sie ihnen vorausgesetzt ist undalsMöglichkeit präsent bleibt.

In Form von Drohungen artikulieren die Beamt:innen die mögliche physische
Gewalt explizit. Dies passiert etwa, wenn sich die Betroffenen resistent zeigen:
„[W]enn Siemir denAusweis jetzt nicht geben, danngucke ich bei Ihnen in die Ta-
schen“ (MEDIAN_E5, Pos. 149; Herv. RT). Die Drohung besteht in der Ankündi-
gung einer weiteren Maßnahme (einer Durchsuchung). Weitere Maßnahmen, die
die Beamt:innen bisweilen androhen, um eine Kooperation der Betroffenen zu er-
wirken, sind das Hinzuziehen weiterer Polizist:innen oder, dass sie die Betroffenen
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zurFeststellungder Identität aufdieDienststelle bringenwürden.Dieses vonRafael
Behr treffend so genannte Erlkönigprinzip[14] (Behr 2008, 97) verlässt nicht not-
wendig den gesetzlich zulässigenRahmen:Die genanntenMaßnahmen zumZweck
der Feststellung der Identität sind in allenBundesländern gefahrenabwehrrechtlich
möglich.Ein:eweitere:rPolizist:inkonstatiertdaher,dassdieAnkündigungweiterer
Maßnahmen,auchüberdieDurchsuchunghinaus,keineDrohungsei: „[A]berwenn
man dann so ein bisschen erzählt, was jetzt so die nächsten Stunden folgen wird,
dannbrechendie eigentlich relativ schnell ein, alsoohnedenen jetztdrohenzumüs-
sen“ (MEDIAN_Gruppe2, Pos. 170;Herv. RT). Die Androhung der physischenGe-
walt verschwindet in der Wahrnehmung der Beamt:innen hinter der Legalität der
Maßnahme und ihrer Berechtigung zur Durchführung qua Amt. Nichtsdestoweni-
gerperformierendieBeamt:innendieMöglichkeitderphysischenGewaltdurch ihre
verbaleAnkündigung.

AuchGebärden,diesich ineinemjuristischenGraubereichbewegen,könnenden
Charakter einer Drohung annehmen: „[U]nd irgendwann mal, wenn du nur noch
angeschrienwirst–ichkanngenauso.Ichkanndenauchanschreien“(MEDIAN_Grup-
pe3, Pos. 344;Herv. i. O.). Der:die Beamt:in versucht, die Folgebereitschaft des:der
Betroffenen durch das Erheben der Stimme zu erwirken; durch eine Variation von
LautstärkeundTonfall.Drohungenkönnennichtnurverbal,sondernauchkörperlich
geäußertwerden:Das sogenannteEinfrieren der Situation etwa besteht darin, dass
Polizist:innendieBetroffenenhalb-/kreisförmig,bisweilenauchanMauernoderWän-
denumstellen.Das ‚Umzingeln‘ derBetroffenenhat seinenSinnnichtnur inderpo-
lizeilichen Zweckrationalität, eine etwaige Flucht zu verhindern. Sie bedeutet den
BetroffenenauchihreunmittelbareUnterwerfung,sodassdieKooperationsbereitschaft
seitens der Betroffenen erhöhtwerden kann: „‚[A]lle an die Wand stellen‘ haben
die gemeint. Und dann haben wir halt das gemacht, was sie gesagt haben“
(B_Gruppe4_Transkript, Pos. 9), hält ein:e Betroffene:r fest. Die performative
Gewalt des Einfrierens hält somit die etwaige Anwendung physischer Gewalt
in der Latenz.

Bisweilen haben Drohungen den Charakter von Provokationen: Die Beamt:in-
nen fordern die Betroffenen zu einer verbalen und/oder körperlichenAuseinander-
setzung auf. Dabei handelt es sich um keine Aufforderung zu einer
Auseinandersetzung inter pares, wie etwa bei einemBoxkampf.[15]Die Provokati-
on soll den Betroffenen vielmehr ihre Degradierung vor Augen führen, da sie der
Aufforderung geradenicht entsprechenkönnen: „Unddannhat‘s keine fünf Sekun-
dengedauert, unddannstürmtquasi einer ihrerKollegenaufmichzu, ähklatscht in
die Hände und sagt ‚ja, wenn Sie mitspielen wollen, dann aber richtig‘“ (B5_Tran-
skript, Pos. 2). Die hooliganesqueAufforderung zu ‚spielen‘ ist als Provokation auch
eine Drohung: Das richtigeMitspielen hätte für den Betroffenen negative Konse-
quenzen. Somit sind die Drohungen Teil der Degradierung.Manchmalmachen die
Beamt:innen dies explizit. Ein:e Betroffene:r berichtet davon, dass ein Polizist mit
einer falschen Aussage gedroht habe: „Er hat auch gesagt ‚wenn dein Freund jetzt
nicht runtergeht, dann pack ich ihn, und ich hau ihn so lange, und er kann eh (den)
nicht beweisen, wenn wir vor Amtsgericht gehen, sag ich einfach ‚er hat zugeschla-
gen‘‘“ (B_Gruppe4_Transkript, Pos. 127). Der Beamte führt dem:der Betroffenen
die eigene geringeBeschwerdemacht unddie seines:ihres Freundes vorAugen, und
betont damit derenunterworfenen, degradierten sozialenStatus.

Durchsuchungen sind ebenfalls Teil der Performanz der Gewalt. Durchsuchun-
gen (und auch die sogenannte Inaugenscheinnahme, die sich in der empirischen
Praxis kaum von der Durchsuchung unterscheiden lässt) bedeuten das Eindringen

[14] ‚…undbist dunichtwillig, so brauch‘
ichGewalt‘.

[15] Ein:e Betroffene:r berichtete anerken-
nendvoneinem:rPolizist:in,der:dieeinem:r
sich provokant und resistent verhaltenden
Jugendlichen im Zug einer Kontrolle anbot,
denKonflikt imRahmeneines Sparrings bei
einem örtlichen Boxclub beizulegen. Diese
Drohung hatte keinen degradierenden Cha-
rakter, da der:die Beamt:in dem:r bzw. den
Betroffenen eine sportliche Auseinanderset-
zung unter Gleichen in Aussicht stellte. Der:
dieBetroffenewürdigte dieseFormderDro-
hung daher, da die Drohung nicht durch die
Differenz von Polizist:in und Gegenüber,
sondern durch das ernste Spiel homosozia-
lerVergemeinschaftunggekennzeichnetwar
(vgl. Meuser 2008, der den Begriff der Ho-
mosozialitätaufmännlicheVergemeinschaf-
tung bezieht, wobei ich ihn hier weiter
verstehen möchte als eine Form der Kon-
fliktführung unter Bürger:innen – wenn-
gleich das Geschlecht sehr wohl eine Rolle
spielte,hierallerdingsvernachlässigtwerden
soll).
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in intime Informationsreservate wie Taschen und Kleidung (vgl. Goffman 1982, 55
ff.; 68): Die Beamt:innen tasten Kleidung und Taschen ab, öffnen sie, sehen in sie
hinein, wobei sie oftmals mit ihren Händen Gegenstände, die den Blick verdecken,
zur Seite schieben oder herausnehmen. Durchsuchungen können nicht auf ihre
zweckrationale Funktion der Feststellung der Identität oder des etwaigen Aufde-
ckens strafbarer Handlungen (wie des Besitzes illegalisierter Betäubungsmittel) re-
duziert werden. Sie besitzen einen symbolischen Sinn: Sie signalisieren den
Betroffenen ihre Unterwerfung, da sie sich den Beamt:innen gegenüber (bisweilen
buchstäblich) ‚nackt‘ zeigen.Dies istbesondersdannderFall,wenndieBeamt:innen
dieBetroffenenanweisen, ihre Schuheauszuziehenoder ihreHosen zuöffnen,wor-
aufhin sie indiesehineinblickenoder -greifen.DasEindringen indiesenRaumwird
von den Betroffenen „als Übergriff empfunden“ (ebd., 86). Wenn die Beamt:innen
die Betroffenen in dieser Form öffentlich und ohne Schutz vor den Blicken Umste-
hender durchsuchen, verstärkt dies Degradierung, wie ein Betroffener betont: „Vor
jedemMenschenrichtiggedemütigt […],Hoserunterziehen, so 'nScheiß“ (B_Grup-
pe4_Transkript, Pos. 23).

DieUniformundAusrüstungderBeamt:innensymbolisierennichtnurdie ihnen
qua Amt verliehene Legitimation der Anwendung physischer Gewalt, sondern zei-
gen denBetroffenen auch, je nachEinheit, die unterschiedlichenMöglichkeiten der
physischen Gewaltanwendung an (vgl. ausführlich Kretschmann/Legnaro in die-
semHeft). Die Betroffenen beschreiben etwa die schwarz uniformierten Polizist:in-
nen der Bereitschaftspolizei bzw. Einsatzzüge der Beweissicherungs- und
Festnahmeeinheit (BFE) oder des Unterstützungskommandos (USK) als „diese
richtigen stabilen Ochsen“ (B_Gruppe1_Transkript, Pos. 24), die in ihrem Auftre-
ten, aberauch in ihremUmgangmitdenBetroffenenrobusterund/oderaggressiver
seien. Die „symbolisch-expressive“ (Behr 2008, 136) Funktion der Uniform ist da-
mit zugleich eine Performanz der latenten Gewalt: Schlagstock bzw. Tonfa, Hand-
schellen, Pistolen und Overall signalisieren das Potenzial der physischen
Gewaltanwendung.Sokommentiertein:ewiederholtBetroffene:rdasAuftretendie-
ser Einheitenmit „Jaja, klar, die schauen aus alswürden‘s ins Fußballstadion gehen
(lacht). InvollerMontur.Fehlt eigentlichnurderHelmundundund‘sSchild (lacht).
Sindvoll ausgerüstet“ (B1_Transkript,Pos. 31-33).DasFußballstadionstehthier für
die (potenziell physische) Auseinandersetzung mit Ultras oder Hooligans, auf die
Polizist:innen sich vorbereiten würden. Der:die Betroffene setzt dies in Kontrast zu
Kontrollen vonKonsument:innen illegalisierterDrogen.

In der unmittelbaren Anwendung von physischem Zwang performieren die
Beamt:innen die körperlich-leibliche Gewalt (im Sinn eines Zufügens von Schmer-
zen) nicht mehr als latent undmöglich, sondern als aktuell. Die Beamt:innen wen-
den physische Gewalt an, wenn die Kontrollen in ihrer Interaktionsdynamik
eskalieren. Nichtsdestotrotz lässt sich auch in der polizeilichen Anwendung physi-
schen Zwangs ein performatives Moment identifizieren, das eine weitere und dar-
über hinaus gehende Anwendung physischer Gewalt unwahrscheinlicher macht.
Einmöglicher undhäufigerAuslöser fürEskalationenvonKontrollen ist dieDurch-
suchung, wie ein:e Beamt:in festhält: „Ja, das ist so die erste Schwelle, woman im-
mer ein bisschen vorsichtig seinmuss, wennman schonmit jemandem zu tun hat,
dernichtsopolizeifreundlich istundauchnichtzurückschreckt,auchmal loszulegen
sozusagen. Ähm sobald man die anfässt, hat man tatsächlich so einen Punkt […]
überschritten. […]Und das ist so der erste Punkt, wo es teilweise dann eskaliert tat-
sächlich“ (MEDIAN_E5, Pos. 163; Herv. RT). Die Beamt:innen nutzen im Kontext
von eskalierten proaktiven Kontrollen ihren Körper und/oder Materialien wie
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Handschellen, umdieAuseinandersetzungdurch eineFixierungderBetroffenen zu
beenden.BereitsderEinsatzdeseigenenKörpers setzt fürdieBeamt:inneneinTrai-
ning, eine Fähigkeit zur performativen Durchführung des Zwangs voraus: Die
Handlung ist bereits insofern performativ, als sie nicht spontan und reflexhaft er-
folgt, sonderneiner langfristigenVorbereitungbedarf.Sie ist esaberbesonders inso-
fern, als die physische Unterwerfung mit einer symbolischen und sozialen
Unterwerfung einhergeht, und damit einen symbolischen Sinn jenseits der unmit-
telbaren Abwehr einer Gefahr besitzt. Auchweniger drastische Anwendungen phy-
sischen Zwangs haben dieses Moment der Degradierung, wie ein:e Betroffene:r
berichtet: „ […]weil die haben uns richtig gegen die Wand gepackt und so, was
man eigentlich nicht macht wegen einer […] Lärmbelästigung, also so hart
angepackt zu werden ist nicht gerade schön“ (B_Gruppe4_Transkript, Pos.
9). Das ‚harte Anpacken‘ war für die (meisten) Betroffenen lediglich mit
leichten körperlichen Schmerzen verbunden. Die symbolische Degradierung
wiegt für sie in der Darstellung schwerer. Die Anwendung des Zwangs folgt
auch hier nicht der Zweckrationalität der Fixierung der Betroffenen. Der
symbolische Sinn dieser physischen Gewalt besteht in der performativen De-
gradierung und Demütigung.

Die alltäglicheGewalt proaktiverKontrollen

Die Performanz derGewalt ist ein integraler Bestandteil proaktiver, anlassunab-
hängiger Personenkontrollen durch die Polizei. Personenkontrollen lassen sich als
Degradierungszeremonienkennzeichnen:DieKontrolle zielt auf eineReproduktion
der ungleichen Status von Polizist:innen und Betroffenen. Letztere werdenmit der
Figur des polizeilichen Gegenübers performativ identifiziert – von den Beamt:in-
nen, aber auch der beobachtenden Öffentlichkeit. Die Beamt:innen ‚holen‘ die Be-
troffenen ‚aus der Anonymität‘, und vergewissern diesen, dass sie im polizeilichen
Blickstehen.Bereitsgrundsätzlich impliziertdieKontrolleeingewaltsamesMoment
aufgrund der ihr inhärenten Demütigung: Die Einzelnen werden ohne einen kon-
kreten Anlass kontrolliert. Jedoch erfolgen diese Kontrollen nicht unterschiedslos
(wie etwa an einem Flughafen). Die Beamt:innen wählen die Betroffenen entlang
polizeilicher Figurationen für die Kontrolle aus: Sie entsprechen in ihrer Erschei-
nung der Figur einesGegenübers; eines sich (zumindest potenziell) deviant verhal-
tenden Außenseiters. Dieses Verhältnis der Ungleichheit drücken die Beamt:innen
auchperformativ inverschiedenenPraktikenaus: inderArtikulationvonAnweisun-
gen und Imperativen, im Aussprechen von Drohungen und in Provokationen, im
Eindringen in private Territorien des Besitzes, in der Uniformierung und der Aus-
rüstung sowie auch in der Anwendung physischen Zwangs, die selbst noch
performativeMomenteaufweist.DieperformativeGewalthält diephysischeGewalt
in der Latenz: Die Polizist:innen vergewissern sich im Interaktionsritual in ihrer
Möglichkeit, Herrschaft ausüben zu können. Performativ stellen die Polizist:innen
im Interaktionsritual eine Vermittlung her zwischen Momenten struktureller und
unmittelbar physischer Gewalt, indem sie denen, die von der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Reichtum ausgeschlossen und der blue bzw. no collar criminality ver-
dächtig sind, diesen Ausschluss noch einmal vergegenwärtigen – ohne hierfür
unmittelbarenZwang anwenden zumüssen.
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